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Hinweis eXML ab VZ 2020: Sämtlichen numerischen Feldkennungen wird ein "E" vorangestellt. 
 

Zeile 
 

Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer (§35b EStG) Stpfl./Ehegatten/
Lebenspartner 

 
4 

 
- Einkünfte für Ermäßigung wegen Erbschaftsteuer (ohne Einkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG besteuert werden) 

               (Kennzahl = 18.187) 
 
- festgesetzte Erbschaftsteuer          (Kennzahl = 18.188) 
 
- erbschaftsteuerpflichtiger Erwerb zuzüglich Freibeträge §§ 16, 17 ErbStG und steuerfreie Beträge nach § 5 ErbStG 

               (Kennzahl = 18.189) 
 
- In den Einkünften, für die die Ermäßigung nach §35b EStG beantragt wird, sind Einkünfte enthalten, die im 

Rahmen der Einkommensteuer ermäßigt besteuert werden 
 

- Erläuterungen 
 

 
0109104 
 
 
0109105 
 
0109106 
 
 
0109107 
 
 
0109108 

 
 

Zeile 
 

Verlustabzug 
 

Person 

  
Verlustrücktrag: 

 

 
8 

 
Die nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte 2022 aus Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnlichen Modellen i. S. 
d. § 2b EStG sollen nach Maßgabe des § 10d Abs. 1 EStG in folgender Höhe in 2021 verrechnet werden (nur bei 
Einkünften aus Einkunftsquellen im Sinne des § 2b EStG, die nach dem 4. März 1999 und vor dem 11. November 
2005 rechtswirksam erworben oder begründet wurden): 

 

  
Objekt, Finanzamt, Steuernummer  0109402  
 
 

 
0109403 
 

 
 


